
 Elternbeirat Gymnasium Walldorf 
 

Feedback zu diesem Dokument?                 Stand: Schuljahr 2024/2025 

Einfach Mail an elternbeirat1@gymnasium-walldorf.de und/oder elternbeirat2@gymnasium-walldorf.de und/oder elternbeirat3@gymnasium-walldorf.de 

Wahlleiter-Anleitung für die Wahlen zum Elternvertreter einer Klasse/einer 
Jahrgangsstufe 
Liebe/r Wahlleiter*in, wir, die Elternbeiratsvorsitzenden des Gymnasiums Walldorf, möchten Ihnen mit 
dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung die Durchführung der Wahlen erleichtern. Sie können den folgenden Text einfach ablesen. 
 Was ist zu tun? Wie tue ich das? 

1.  Die Wahl findet ohne den Lehrer statt, d.h. 
der Lehrer verlässt den Raum 

Ggf. höflich auffordern, wenn er nicht von alleine geht.       
„Darf ich Sie bitten, während der Wahl den Raum zu verlassen?“ Wir holen Sie nach Beendigung der Wahl wieder rein. 

2.  Wahleröffnung „Wir wählen jetzt in getrennten Wahlgängen den 1. und 2. Elternvertreter der Klasse bzw. In KS 1 / 2: die 
Stufenelternvertreter. Ohne Elternvertreter gehen wir heute nicht nach Hause“ 
Besonderheit für die Jahrgangsstufe: Die Eltern der Jahrgangsstufen des Gymnasiums wählen jeweils so viele Vertreter in 
den Elternbeirat wie in der vorangegangenen Klasse Klassenelternvertreter und Stellvertreter. 

3.  Erläuterung der Wählbarkeit „Wer darf als Elternvertreter gewählt werden? 
- Wählbar sind alle anwesenden Erziehungsberechtigten, sind Ehepaare vorhanden, dürfen beide wählen. 
- Wählbar sind auch abwesende Erziehungsberechtigte (z.B. im Vorjahr aktive Elternvertreter), wenn eine 

entsprechende Erklärung zur Kandidatur und zur Wahlannahme vorliegt. 
- Explizit nicht wählbar sind Lehrer*innen derselben Schule und Ehegatten oder Lebenspartner der Lehrer*innen 

derselben Schule. 
- Nicht wählbar sind Erziehungsberechtigte, die an derselben Schule in einer anderen Klasse / Stufe schon 

Elternvertreter sind. Ich selbst bin als Wahlleiter auch nicht wählbar.“ 

4.  Erläuterung der Wahlberechtigung „Wer darf hier heute wählen, d.h. seine Stimme abgeben für einen Elternvertreter-Kandidaten? 
- Wahlberechtigt sind alle anwesenden Erziehungsberechtigten. Jeder Erziehungsberechtigte hat eine Stimme. 
- Erwachsene Geschwister, die die Erziehungsberechtigten vertreten, sind nicht wahlberechtigt. 
- Auch der Wahlleiter ist wahlberechtigt. (ggf. auf Rückfrage: Abwesende Erziehungsberechtigte können sich nicht 

vertreten lassen) 

- Erziehungsberechtigte, die Zwillinge haben, haben dadurch keine zusätzliche Stimme.        “ 

5.  Erläuterung der Wahldurchführung „Wir können die Wahl geheim durchführen, oder offen. Geheim bedeutet, dass die Stimmen auf Zetteln abgegeben 
werden, offen bedeutet, dass wir durch Handzeichen abstimmen. Möchte jemand, dass die Wahl geheim stattfindet?“ Falls 
sich niemand meldet (Regelfall) wird durch Handzeichen abgestimmt, falls sich jemand meldet, muss pro 
Erziehungsberechtigten im Raum ein Zettel für die Wahl verteilt werden. 

6.  Frage nach den Kandidaten „Jetzt haben wir das Verfahren geklärt. Vielen Dank! Gibt es denn Interessenten für das Amt?“ 
- Frage: „Wer stellt sich zur Wahl?“ 

- ggfs. Frage: „Gibt es einen Kandidaten, der nicht anwesend ist? Sprich, liegt eine Erklärung zur Kandidatur und 
Wahlannahme eines Elternteils vor?“ 

- ggfs. Frage: „Stellen sich die alten Kandidaten/innen wieder zur Wahl?“ 
- ggfs. Frage: „Wer stellt sich außerdem zur Wahl“ 

- Falls sich niemand zur Wahl stellt: Frage: „Wer möchte jemanden vorschlagen?“ 

Dem Wahlleiter auszuhändigen 

mailto:elternbeirat1@gymnasium-walldorf.de
mailto:elternbeirat2@gymnasium-walldorf.de
mailto:elternbeirat3@gymnasium-walldorf.de


 Elternbeirat Gymnasium Walldorf 
 

Feedback zu diesem Dokument?                 Stand: Schuljahr 2024/2025 

Einfach Mail an elternbeirat1@gymnasium-walldorf.de und/oder elternbeirat2@gymnasium-walldorf.de und/oder elternbeirat3@gymnasium-walldorf.de 

 - Falls niemand jemanden vorschlägt: die Eltern reihum einzeln ansprechen, die Aufgaben s.u. erklären 

7.  Vorstellung der Kandidaten (optional) „Möchten sich die Kandidaten kurz selbst vorstellen?“ → falls ja, vorstellen lassen. 

8.  Wahlen: jeder anwesende 
Erziehungsberechtigte hat eine Stimme 
 

„Wer möchte den Kandidaten A zum Elternvertreter wählen?“ → Handzeichen zählen und notieren. 
„Wer möchte den Kandidaten B zum Elternvertreter wählen?“ → Handzeichen zählen und notieren. 
Bei weiteren Kandidaten und in den Jahrgangsstufen, wird entsprechend weiter verfahren. 
Usw. Weiter für die KS 1 / JS 2. 
ACHTUNG: Bei geheimer Wahl: jeder anwesende Erziehungsberechtigte schreibt einen Namen auf seinen Zettel.  

9.  Ergebnis: Erster Elternvertreter ist derjenige mit den meisten Stimmen. 
Zweiter Elternvertreter ist derjenige mit den zweitmeisten Stimmen. In den Jahrgangsstufen entsprechend mehr. 
Das Ergebnis wird verkündet: 
„Erster Elternvertreter Kandidat A mit xxx Stimmen, zweiter Elternvertreter ist Kandidat B mit yyy Stimmen.“ In den 
Jahrgangsstufen entsprechend. 

10.  Annahme der Wahl „Frage an die gewählten Kandidaten: Nehmen Sie die Wahl an?“ → Antwort hoffentlich „ja“. 

11.  Eintragen der Namen in das 
Elternvertreterblatt und Übergabe des 
Infoblatts an die neu gewählten 
Elternvertreter 

„Vielen Dank, dass Sie sich bereiterklären, hier sind weitere Informationen für Sie und viel Spaß!“ 

 
 
Aufgaben eines Elternvertreters am Gymnasium Walldorf (Kurzversion, eine ausführliche Version ist auf der Homepage zu finden) 
Liebe Eltern, wir möchten Sie ermutigen, das Amt des Elternvertreters zu übernehmen. Wie Sie in der folgenden Aufstellung sehen können, sind die Aufgaben eines Elternvertreters 
überschaubar.  

Diese Aufgaben gibt es immer: 

• Er/sie ist Ansprechpartner für die Eltern der Klasse, für die Klassenlehrer und für 
die Elternbeiratsvorsitzenden.  

• Er/sie leitet über Sdui die Infos vom Elternbeiratsvorsitz an die Eltern seiner 
Klasse weiter.  

• Wenn noch gewünscht - er/sie erstellt eine E-Mail-Verteilerliste der Eltern und 
Adressliste der Klasse und holt die fehlenden Einwilligungen über den 
Klassenlehrer ein. 

• Er/sie besucht die 2 Elternbeiratssitzungen pro Schuljahr.  

• Er/sie unterstützt den Elternbeiratsvorsitz bei der Schulfest-Organisation. 

Diese Aufgaben sind optional, d.h. nur wenn gewünscht: 

• Ab und an Elternstammtisch für die Eltern der Klasse organisieren  

• Jahresabschlussfest für die Klasse initiieren 
Keine Aufgaben hat man hier: 

• die Organisation der Elternabende übernimmt die Schule  

• Diese, aus der Grundschule bekannte, Aufgaben gibt es nicht mehr: Organisation 
von Bastelnachmittagen, Weihnachtsumtrunk o.ä., Geschenke an die Lehrer, 
Verwaltung einer Eltern-Klassenkasse 
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